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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Kriterien derzeit zur Bewilligung der Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule herangezogen werden;

2.  an wie vielen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg derzeit eine gym-
nasiale Oberstufe eingerichtet ist (bitte unter Nennung der jeweiligen Schule 
und des jeweiligen Einrichtungsjahres);

3.  wie viele Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg in den Schuljahren 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 die Einrichtung 
einer gymnasialen Oberstufe beantragt haben (bitte aufgelistet nach Schuljahr 
und unter Nennung der jeweiligen Schule);

4.  wie viele Anträge von Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg zur Ein-
richtung einer gymnasialen Oberstufe in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 bewilligt bzw. abgelehnt wurden (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und unter Nennung der jeweiligen Schule);

5.  wie viele Schülerinnen und Schüler in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 die gymnasiale Oberstufe an einer Ge-
meinschaftsschule besucht haben bzw. besuchen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Schuljahren, einzelnen Schulen und Klassenstufe);

6.  wie viele Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe fünf aus anderen 
Schularten in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
und 2021/2022 auf eine Gemeinschaftsschule gewechselt sind (bitte aufge-
schlüsselt nach Schuljahr und Herkunftsschulart);
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 7.  wie viele Schülerinnen und Schüler nach Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe an der jeweiligen Gemeinschaftsschule von dieser oder einer ande-
ren Schulart in die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule gewechselt 
sind (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und gegebenenfalls der Herkunfts-
schulart); 

 8.  wie viele Gemeinschaftsschulen sich in Baden-Württemberg derzeit im Ge-
nehmigungsprozess zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe befinden, 
insbesondere unter Angabe, wann mit der jeweiligen Entscheidung zu rechnen 
ist (bitte mit Auflistung aller Schulen);

 9.  wie viel Zeit der Bewilligungsprozess zur Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule durchschnittlich benötigt;

10.  welche Gründe bei Nicht-Erteilung von Bewilligungen zur Einrichtung einer 
gymnasialen Oberstufe an Gemeinschaftsschulen in den Schuljahren 2017/ 
2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 vorlagen (bitte unter 
Auflistung aller Gründe und aufgeschlüsselt nach jeweiliger Schule und 
Schuljahr);

11.  wie vielen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg die Bewilligung zur 
Einrichtung einer Oberstufe aufgrund zu geringer Schülerzahlprognosen nicht 
erteilt wurde;

12.  ob es vonseiten der Landesregierung aus Pläne gibt, die Mindestschülerzahl 
zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule, die 
derzeit bei 60 Schülerinnen und Schülern liegt, in naher Zukunft auf 40 Schü-
lerinnen und Schüler zu senken;

13.  welche Auswirkungen eine Senkung der Mindestschülerzahl zur Einrichtung 
einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule ihrer Ansicht nach 
zur Folge hätte;

14.  an wie vielen allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien konkret weni-
ger als 60 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang in der Oberstufe angemel-
det sind (bitte unter Nennung der jeweiligen Schule und aufgeschlüsselt nach 
Regierungspräsidium, Schulamt und Schulart).

2.5.2022

Steinhülb-Joos, Dr. Fulst-Blei, Born, Rolland, Dr. Kliche-Behnke SPD

B e g r ü n d u n g

Die Gemeinschaftsschule ist eine wichtige und etablierte Schulform, die in den 
nächsten Jahren systematisch weiterentwickelt und ausgebaut werden muss. Dazu 
ist es notwendig, dass Gemeinschaftsschulen ihre Schülerinnen und Schüler auf 
alle Schulabschlüsse der allgemeinbildenden Schulen vorbereiten und ihnen diese 
ermöglichen. Daher braucht es ein flächendeckendes Angebot der Sekundarstufe II, 
um auch das Abitur anbieten zu können. Die derzeitigen Voraussetzungen für die 
Genehmigung einer Sekundarstufe II sind mit stabiler Vierzügigkeit und einer 
Schülerprognose von mindestens 60 Schülerinnen und Schülern sehr ambitioniert 
und können zur Benachteiligung von Gemeinschaftsschulen führen, die beispiels-
weise in kleineren Städten liegen oder mit großer Konkurrenz im Umfeld umge-
hen müssen. Dieser Antrag soll daher u. a. erfragen, inwieweit sich die Mindest-
schülerzahlen und die Schülerzahlprognosen auf Beantragungen und Bewilligun-
gen einer gymnasialen Oberstufe an Gemeinschaftsschulen auswirken und wie 
sich die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg 
entwickelt. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 25. Mai 2022 Nr. 54-6411.8/553 nimmt das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Kriterien derzeit zur Bewilligung der Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule herangezogen werden;

Die Kriterien zur Bewilligung der Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an 
einer öffentlichen Gemeinschaftsschule finden sich im Schulgesetz und in den 
2016 festgelegten „Prognosekriterien für die Einrichtung einer gymnasialen Ober-
stufe an einer Gemeinschaftsschule“. Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft 
bedürfen für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe keiner Genehmigung.

Die gymnasiale Oberstufe wird an einer öffentlichen Gemeinschaftsschule gemäß 
§§ 30 Abs. 1, 27 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchG) genehmigt, wenn hierfür ein 
öffentliches Bedürfnis besteht. Insbesondere ist bei der Prüfung des öffentlichen 
Bedürfnisses zu berücksichtigen, ob die langfristige Schülerzahlprognose für die 
Klassenstufe 11 eine Mindestzahl von 60 Schülerinnen und Schülern erwarten 
lässt. 

Für die Feststellung der maßgeblichen Schülerzahlen ist nach den Prognosekrite-
rien (Anlage 1) zu ermitteln, wie viele Schülerinnen und Schüler überwiegend auf 
dem E (erweiterten)- bzw. M (mittleren)-Niveau lernen.

 2.  an wie vielen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg derzeit eine gym-
nasiale Oberstufe eingerichtet ist (bitte unter Nennung der jeweiligen Schule 
und des jeweiligen Einrichtungsjahres);

 3.  wie viele Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg in den Schuljahren 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 die Einrichtung 
einer gymnasialen Oberstufe beantragt haben (bitte aufgelistet nach Schul-
jahr und unter Nennung der jeweiligen Schule);

 4.  wie viele Anträge von Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg zur Ein-
richtung einer gymnasialen Oberstufe in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 bewilligt bzw. abgelehnt wurden (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und unter Nennung der jeweiligen Schule);

10.  welche Gründe bei Nicht-Erteilung von Bewilligungen zur Einrichtung einer gym-
nasialen Oberstufe an Gemeinschaftsschulen in den Schuljahren 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 vorlagen (bitte unter Auf-
listung aller Gründe und aufgeschlüsselt nach jeweiliger Schule und Schul-
jahr); 

11.  wie vielen Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg die Bewilligung zur 
Einrichtung einer Oberstufe aufgrund zu geringer Schülerzahlprognosen nicht 
erteilt wurde;

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2, 3, 4, 10 und 11 zusam-
men beantwortet. 

Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht über Anträge öffentlicher Schu-
len sowie die Information über die Entscheidung und ggfs. den Ablehnungsgrund.
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Zum Schuljahr 2017/2018 wurden keine gymnasialen Oberstufen an Gemein-
schaftsschulen beantragt.

5.  wie viele Schülerinnen und Schüler in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 die gymnasiale Oberstufe an einer Ge-
meinschaftsschule besucht haben bzw. besuchen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Schuljahren, einzelnen Schulen und Klassenstufe);

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der öffentlichen 
Gemeinschaftsschulen in den Schuljahren 2018/2019 bis 2021/2022 nach Klassen-
stufen ist in der Anlage 2 auf Einzelschulebene dargestellt. Im Schuljahr 2017/ 
2018 gab es noch keine Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II der Ge-
meinschaftsschulen.

6.  wie viele Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe fünf aus anderen Schul-
arten in den Schuljahren 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 und 
2021/2022 auf eine Gemeinschaftsschule gewechselt sind (bitte aufgeschlüsselt 
nach Schuljahr und Herkunftsschulart);

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die von einer Werkreal-/Hauptschule, 
Realschule, einem Gymnasium, einer integrierten Schulform oder einem Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum auf eine öffentliche Gemein-
schaftsschule gewechselt sind, ist in Anlage 3 dargestellt. Für das Schuljahr 2021/ 
2022 liegen noch keine entsprechenden Daten vor.
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7.  wie viele Schülerinnen und Schüler nach Einrichtung einer gymnasialen Ober-
stufe an der jeweiligen Gemeinschaftsschule von dieser oder einer anderen 
Schulart in die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule gewechselt sind 
(bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und gegebenenfalls der Herkunftsschul-
art); 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe an der jeweiligen Gemeinschaftsschule von dieser oder einer anderen 
Schulart in die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule gewechselt sind, 
ist in Anlage 4 dargestellt. 

8.  wie viele Gemeinschaftsschulen sich in Baden-Württemberg derzeit im Geneh-
migungsprozess zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe befinden, insbe-
sondere unter Angabe, wann mit der jeweiligen Entscheidung zu rechnen ist 
(bitte mit Auflistung aller Schulen);

Derzeit befinden sich nach Angaben der Regierungspräsidien keine Gemein-
schaftsschulen im Genehmigungsprozess zur Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe. 

9.  wie viel Zeit der Bewilligungsprozess zur Einrichtung einer gymnasialen Ober-
stufe an einer Gemeinschaftsschule durchschnittlich benötigt;

Aufgrund der Besonderheiten, die im Einzelfall zu berücksichtigen sind, und der 
Komplexität der Materie, kann keine allgemein belastbare Aussage zum durch-
schnittlichen Zeitaufwand bei der Bearbeitung erfolgen. 

12.  ob es vonseiten der Landesregierung aus Pläne gibt, die Mindestschülerzahl 
zur Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule, die 
derzeit bei 60 Schülerinnen und Schülern liegt, in naher Zukunft auf 40 Schü-
lerinnen und Schüler zu senken;

Derzeit liegen keine konkreten Pläne vor, die Mindestschülerzahl abzusenken. 

13.  welche Auswirkungen eine Senkung der Mindestschülerzahl zur Einrichtung 
einer gymnasialen Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule ihrer Ansicht 
nach zur Folge hätte;

Eine Absenkung der Mindestschülerzahl könnte möglicherweise dazu führen, 
dass mehr Schulträger einen Antrag auf Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe 
an Gemeinschaftsschule stellen und im Nachgang dazu ggf. die Schülerströme 
auch an andere Schulen beeinflusst werden. 

14.  an wie vielen allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien konkret weniger 
als 60 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang in der Oberstufe angemeldet 
sind (bitte unter Nennung der jeweiligen Schule und aufgeschlüsselt nach Re-
gierungspräsidium, Schulamt und Schulart).

Die öffentlichen allgemein bildenden Gymnasien mit 8-jährigem Bildungsgang 
mit weniger als 60 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang in der Oberstufe kön-
nen der Anlage 5a entnommen werden. 158 von 334 allgemein bildenden Gym-
nasien mit 8-jährigem Bildungsgang haben im Schuljahr 2021/2022 in mindestens 
einer der Klassenstufen 10, 11 oder 12 weniger als 60 Schülerinnen und Schüler 
(Klassenstufe 10: 88, Klassenstufe 11: 117, Klassenstufe 13: 130).
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Die öffentlichen allgemein bildenden Gymnasien mit 9-jährigem Bildungsgang 
mit weniger als 60 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang in der Oberstufe 
können der Anlage 5b entnommen werden. 18 von 44 allgemein bildenden Gym-
nasien mit 9-jährigem Bildungsgang haben im Schuljahr 2021/2022 in mindestens 
einer der Klassenstufen 11, 12 oder 13 weniger als 60 Schülerinnen und Schüler 
(Klassenstufe 11: 5, Klassenstufe 12: 13, Klassenstufe 13: 9).

Die öffentlichen beruflichen Gymnasien mit weniger als 60 Schülerinnen und 
Schülern in mindestens einer der Klassenstufen 11, 12 oder 13 im Schuljahr 2021/ 
2022 können der Anlage 5c entnommen werden. 119 von insgesamt 222 öffentli-
chen beruflichen Gymnasien haben im Schuljahr 2021/2022 in mindestens einer 
der Klassenstufen 11, 12 oder 13 weniger als 60 Schülerinnen und Schüler (Klas-
senstufe 11: 78, Klassenstufe 12: 83, Klassenstufe 13: 116).

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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Anlage 1
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